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Regeste
Kostenbeteiligung
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht unter Vorbehalt der in Art. 32 genannten Ausnahmen Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), welche von einer in Art. 33 aufgeführten Behörde erlassen wurden. Darunter fallen Entscheide des BFM gemäss Art. 14c Abs. 6 des Bundesgesetzes vom 26. März 1931 über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (ANAG, SR 142.20) und Art. 22 Abs. 1 der Verordnung vom 11. August 1999 über den Vollzug der Weg- und Ausweisung von ausländischen Personen (VVWA, SR 142.281) i.V.m. Art. 87 Abs. 1 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG, SR 142.31) und Art. 17 Abs. 2 der Asylverordnung 2 vom 11. August 1999 (AsylV 2, SR 142.312).
E. 1.2
Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der am 1. Januar 2007 bei den Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei den Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel und wendet das neue Verfahrensrecht an (Art. 53 Abs. 2 VGG). Gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem VwVG, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.
E. 1.3
Die Beschwerdeführer sind als Inhaber der Sicherheitskonti Nr. X, Y und Z durch die angefochtenen BFM-Verfügungen vom 15. September 2004 besonders berührt und haben ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung (Art. 48 VwVG). Auf die frist- und formgerecht beim EJPD eingereichten Beschwerden ist daher einzutreten (Art. 50 und 52 VwVG).
E. 2
Auf Grund des engen sachlichen und persönlichen Konnexes der Beschwerden rechtfertigt es sich, die beiden Verfahren zu vereinigen und die Beschwerden in einem Urteil zu behandeln (Art. 4 VwVG i.V.m. Art. 24 Abs. 2 lit. b des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den Bundeszivilprozess [BZP, SR 273]).
E. 3.1
Soweit zumutbar, haben vorläufig aufgenommene Ausländerinnen und Ausländer Fürsorge-, Ausreise- und Vollzugskosten sowie die Kosten des Rechtsmittelverfahrens zurückzuerstatten (vgl. Art. 14c Abs. 6 ANAG i.V.m. Art. 85 Abs. 1 AsylG). Gemäss Art. 14c Abs. 6 ANAG sind sie verpflichtet, für die Rückerstattung dieser Kosten Sicherheit zu leisten. Zu diesem Zweck führt der Bund Sicherheitskonti, auf welche die jeweiligen Arbeitgeber 10 Prozent des Erwerbseinkommens der vorläufig Aufgenommenen zu überweisen haben (vgl. Art. 14c Abs. 6 ANAG und Art. 22 Abs. 1 VVWA i.V.m. Art. 86 Abs. 2 AsylG und Art. 11 Abs. 1 AsylV 2). Wird eine Aufenthaltsbewilligung erteilt, so erstellt die Vorinstanz eine Abrechnung, in welcher der Saldo des Sicherheitskontos den rückerstattungspflichtigen Kosten gegenübergestellt wird (Art. 14c Abs. 6 ANAG und Art. 22 Abs. 1 VVWA i.V.m. Art. 87 Abs. 1 AsylG und Art. 17 Abs. 2 AsylV 2). Dabei werden die mit den Sicherheitsleistungen zu verrechnenden allgemeinen Fürsorgekosten auf Grund einer Pauschale von Fr. 40.- pro Tag und Person festgesetzt, wobei die tatsächliche Vermutung gilt, dass die Person während der Zeit ohne Arbeitsverhältnis vollumfänglich unterstützt worden ist; diese Vermutung ist namentlich dann zu überprüfen, wenn der Kontoinhaber nachweist, dass die Bedürftigkeit während der erwerbslosen Zeit nicht oder nicht vollständig bestanden hat oder Eigen- bzw. Drittleistungen erbracht wurden (Art. 23 lit. b VVWA).
E. 3.2
Die aktuelle Regelung betreffend Sicherheitsleistungs- und Rückerstattungspflicht von vorläufig aufgenommenen Ausländern gilt seit dem 1. Oktober 1999. Bereits davor waren vorläufig Aufgenommene verpflichtet, die von ihnen erhaltenen Fürsorgeleistungen zurückzuerstatten (vgl. insbesondere Art. 14c Abs. 10 ANAG in der Fassung des Bundesbeschlusses vom 16. Dezember 1994 über Sparmassnahmen im Asyl- und Ausländerbereich, AS 1994 2878; in Kraft vom 1. Januar 1995 bis zum 30. September 1999). Vor dem 1. Oktober 1999 bestand indessen keine mit Art. 23 lit. b VVWA vergleichbare Regelvermutung. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung vom 25. November 1987 über die vorläufige Aufnahme und die Internierung von Ausländern (Internierungsverordnung, AS 1987 1669; in der ab 1. Januar 1996 geltenden Fassung [AS 1995 5041], aufgehoben am 1. Oktober 1999 [AS 1999 2261]) sah indessen bereits vor, das Bundesamt könne bezüglich der rückerstattungspflichtigen Fürsorgekosten davon ausgehen, dass diese pro Person und Unterstützungstag Fr. 40.- betragen würden.
E. 3.3
Grundsätzlich gelten für alle hängigen Verfahren, in denen das BFM die Schlussabrechnung nach dem Inkrafttreten der AsylV 2 zu veranlassen hat, die neuen Bestimmungen dieser Verordnung (Art. 82 Abs. 1 AsylV 2; vgl. indessen zur Unzulässigkeit der Anwendung neuer Pauschalen auf abgeschlossene altrechtliche Sachverhalte das Urteil des Bundesgerichts 2A.242/2001 vom 26. Oktober 2001, E. 3 f.).
E. 4
Der Stand der auf den Sicherheitskonti Nr. X, Y und Z sichergestellten Beträge ist vorliegend unbestritten. Gegenstand der hier zu beurteilenden Beschwerden ist einzig die Höhe der den Beschwerdeführern vom BFM in Rechnung gestellten Fürsorgeleistungen.
E. 5
Für die Bestimmung der rückerstattungspflichtigen Fürsorgekosten sind in einem ersten Schritt die massgeblichen Zeitabschnitte und die jeweils zu berücksichtigende Anzahl Personen zu bestimmen.
E. 5.1
Analog der Kostenerstattungspflicht des Bundes gegenüber den für die Ausrichtung der Fürsorge zuständigen Kantonen beginnt die Sicherheitsleistungs- und Rückerstattungspflicht der vorläufig Aufgenommenen sowohl unter altem als auch unter neuem Recht grundsätzlich mit der Einreichung des Gesuchs nach Art. 14b Abs. 1 ANAG bzw. mit der Anordnung der vorläufigen Aufnahme nach Artikel 14a Abs. 1 ANAG (vgl. Art. 14c Abs. 5 ANAG bzw. ehemals Art. 14c Abs. 7 ANAG).
E. 5.2
Vorläufig aufgenommene Personen sind bezüglich sämtlicher ab diesem Zeitpunkt bezogener Fürsorgeleistungen rückerstattungspflichtig; dies gilt auch für die während der Minderjährigkeit verursachten Kosten. Die Kontoinhaber haften zudem für die von ihren Ehepartnern oder ihren Kindern verursachten Kosten solidarisch (Art. 9 Abs. 2 AsylV 2). Die Haftung für die von Familienangehörigen verursachten Fürsorgekosten setzt jedoch voraus, dass die entsprechenden Personen ebenfalls vorläufig aufgenommen - und somit selber rückerstattungspflichtig - sind.
E. 5.3
Aus den Akten ist ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin 2 sowie ihre damals noch minderjährigen Kinder, D._______ und die Beschwerdeführerin 3, nicht jedoch der Beschwerdeführer 1, mit Verfügung vom 30. August 1996 vorläufig aufgenommen wurden in der Schweiz. Diese vorläufige Aufnahme endete zwar formell am 30. April 1997. Die erwähnten Personen wurden jedoch von der Vorinstanz fürsorgerechtlich weiterhin als vorläufig Aufgenommene behandelt. Am 4. Dezember 2000 wurde den Beschwerdeführern 1, 2 und 3 auf Antrag des BFA vom 2. November 2000 (wiederum) eine vorläufige Aufnahme gewährt. Die vorläufige Aufnahme endete mit der Erteilung der kantonalen Aufenthaltsbewilligung am 3. Februar 2004.
E. 5.4
Ob das Bestehen der Rückerstattungspflicht des Beschwerdeführers 1, dessen Fürsorgekosten bereits vor der Erteilung der vorläufigen Aufnahme ausnahmsweise vom Bund übernommen wurden, allenfalls schon für die Zeit vor dem 2. November 2000 zu bejahen wäre, kann - wie nachfolgend aufgezeigt wird - vorliegend letztlich offen bleiben. Fest steht zumindest, dass der Beschwerdeführer 1 für vom 2. November 2000 bis zum 3. Februar 2004 bezogene Fürsorgeleistungen rückerstattungspflichtig ist; die rückerstattungspflichtigen Fürsorgekosten der Beschwerdeführerin 2 dagegen beziehen sich auf den Zeitraum vom 30. August 1996 bis zum 3. Februar 2004. Für die so verursachten Kosten haften die Beschwerdeführer 1 und 2 - wie oben erwähnt - solidarisch. Zudem haften sie grundsätzlich auch für allfällige ungedeckte Fürsorgekosten der im Zeitpunkt der erstmaligen Anordnung der vorläufigen Aufnahme noch minderjährigen Kinder D._______ und der Beschwerdeführerin 3, soweit es sich um während der Minderjährigkeit angefallene Kosten handelt. Die Beschwerdeführerin 3 ist demgegenüber zur Rückerstattung der von ihr in der Zeit vom 30. August 1996 bis zum 3. Februar 2004 verursachten Fürsorgekosten verpflichtet.
E. 6
Aus der Bestätigung des Sozialamts der Stadt Langenthal vom 20. Oktober 2004 geht hervor, dass die Beschwerdeführer ab dem 30. Juni 2001 keine Fürsorgeleistungen mehr bezogen haben. Zudem belegt das erwähnte Schreiben, dass die Beschwerdeführer ab Juni 1996 bis Ende Januar 1997 nur teilweise von der Fürsorge unterstützt werden mussten. Schliesslich lassen sich die von den Beschwerdeführern im Zeitraum vom 4. Dezember 2000 bis zum 30. Juni 2001 verursachten Fürsorgekosten mit hinreichender Sicherheit bestimmen, weshalb diesbezüglich von der Anrechnung des in Art. 23 lit. b VVWA festgesetzten Pauschalbetrages abzusehen ist.
E. 7.1
Die Beschwerdeführer 1 und 2 haben im letztgenannten Zeitraum Fürsorgeleistungen in der Höhe von Fr. 8'483.50 bezogen. Da für die Beschwerdeführerin 3 erst ab dem 1. Januar 2001 ein eigenes Fürsorgekonto geführt wurde, ist von diesem Betrag der zu Gunsten der Beschwerdeführerin 3 vom 4. bis zum 31. Dezember 2000 geleistete Anteil abzuziehen. Umgerechnet auf die Anzahl Unterstützungstage pro Person (4. - 31. Dezember 2000: je 28 Unterstützungstage für drei Personen; 1. Januar - 30. Juni 2001: je 181 Unterstützungstage für zwei Personen) beläuft sich dieser Anteil auf Fr. 532.60. Dies ergibt für die Zeit vom 4. Dezember 2000 bis zum 30. Juni 2001 - ohne Berücksichtigung der von der Sozialhilfe übernommenen Gesundheitskosten (Krankenkassenprämien, Kostenbeteiligungen) - mit den Sicherheitsleistungen zu verrechnende Fürsorgekosten der Beschwerdeführer 1 und 2 von Fr. 7'950.90.
E. 7.2
Für die Zeit vom 1. Februar 1997 bis zum 3. Dezember 2000 fehlt es indessen an dem durch die Beschwerdeführer zu erbringenden Nachweis, dass sie nicht vollumfänglich von der Fürsorge hätten unterstützt werden müssen. Mithin ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin 2 während 1'403 Tagen (1997: 334 Tage; 1998: 365 Tage; 1999: 365 Tage; 2000: 339 Tage) Fürsorgeleistungen von Fr. 40.- pro Tag erhielt (vgl. Art. 23 lit. b VVWA).
E. 7.3
Hinzu kommen ungedeckte Zahnarztkosten des Beschwerdeführers 1 von Fr. 1'133.55 und der Beschwerdeführerin 2 von Fr. 3'604.50, welche ebenfalls mit den sichergestellten Leistungen der Beschwerdeführer 1 und 2 zu verrechnen sind (vgl. Art. 9 Abs. 3 lit. c AsylV 2).
E. 7.4
Die Summe dieser Fürsorgeleistungen übersteigt den vom BFM in Rechnung gestellten Unterstützungsbetrag bei Weitem. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung die durch die Beschwerdeführer 1 und 2 zurückzuerstattenden Fürsorgekosten auf Fr. 27'818.05 festgesetzt hat.
E. 8.1
Die Beschwerdeführerin 3 hat in der Zeit vom 1. Januar 2001 bis zum 30. Juni 2001 - ohne Berücksichtigung unbedeckter Krankenkassenprämien und Beteiligungen an Arztkosten - Fürsorgebeiträge in der Höhe von Fr. 2'553.80 bezogen. Dazu ist der anteilsmässige Unterstützungsbetrag für den Zeitraum vom 4. bis zum 31. Dezember 2000 zu addieren, der gemäss obigen Ausführungen auf Fr. 532.60 zu beziffern ist.
E. 8.2
Bezüglich der Zeitspanne vom 1. Februar 1997 bis zum 3. Dezember 2000 konnte auch die damals noch minderjährige Beschwerdeführerin 3 nicht den Nachweis erbringen, nicht vollumfänglich von der Unterstützung durch die öffentliche Fürsorge angewiesen gewesen zu sein. Aus diesem Grund ist auch in ihrem Fall von einer vollumfänglichen Unterstützung à Fr. 40.- während 1'403 Tagen auszugehen.
E. 8.3
Die Kosten der zu Gunsten der Beschwerdeführerin 3 durchgeführten Zahnbehandlungen von Fr. 2'250.55 sind sodann ebenfalls mit den auf ihrem Sicherheitskonto befindlichen Guthaben zu verrechnen.
E. 8.4
Folglich ergibt sich auch für die Beschwerdeführerin 3, dass die verursachten Fürsorgekosten weitaus höher liegen, als diejenigen, welche ihr vom BFM belastet wurden. Es erweist sich daher ebenfalls als rechtens, dass die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung die durch die Beschwerdeführerin 3 zu erstattenden Fürsorgekosten auf Fr. 10'610.55 festgesetzt hat.
E. 9
Bei dieser Sachlage erübrigt es sich schliesslich, näher darauf einzugehen, in welchem Umfang allenfalls eine solidarische Haftung der Beschwerdeführer 1 und 2 für die während der Minderjährigkeit ihrer Kinder D._______ und der Beschwerdeführerin 3 verursachten Fürsorgekosten bestanden hätte.
E. 10
Nach dem Gesagten hat das BFM zu Recht die mit den Sicherheitskonti Nr. X und Y bzw. dem Sicherheitskonto Nr. Z zu verrechnenden Fürsorgekosten auf Fr. 27'818.05 bzw. Fr. 10'610.55 festgesetzt. Die angefochtenen Verfügungen erweisen sich somit als rechtmässig (Art. 49 VwVG). Die Beschwerden sind daher abzuweisen.
E. 11
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind den Beschwerdeführern die Kosten aufzuerlegen (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 4 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Diese betragen für die Beschwerdeführer 1 und 2 Fr. 700.--, für die Beschwerdeführerin 3 Fr. 500.--. (Dispositiv nächste Seite)
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